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HI-Einzugsermächtigung 06-01 

 

Zahlung per Einzugsermächtigung 
 
Machen Sie sich zukünftig die Begleichung Ihrer Rechnungen einfacher als bisher.  
Mit der einmaligen Erteilung einer Einzugsermächtigung für Ihre Liegenschaft sparen Sie sich 
viel Zeit und Geld. 
 
 
Gestern: Ihre Rechnungen begleichen Sie per Überweisung 
 
Was ist für Sie zu tun? 
• Überwachung der Zahlungstermine 
• Ausfüllen der Formulare 
• Weg zur Bank 
 
Nachteile: 
• Der Zahlungstermin wird eventuell versäumt 
• Bei einigen Banken erhöhte Kosten für manuelle Buchungen der Zahlungen 
• Der Weg zur Bank kostet Zeit … 
 

… und Zeit ist Geld! 
 
 
Heute: Vereinfachte Zahlung mittels Lastschrifteinzug 
 
Was ist zu tun? 
• Einmalige Erteilung einer Einzugsermächtigung je Liegenschaft. Ihr angegebenes Konto wird nach 

Rechnungsstellung automatisch belastet 
• Für termingerechte Regulierung sorgt der Zahlungsempfänger 
• Keine weiteren Formulare erforderlich 
• Keine zusätzlichen Wege für Sie 
 
Vorteile: 
• Kein Ausfüllen von Überweisungen 
• Kein Weg zur Bank 
• Geringere Kosten bei vielen Kreditinstituten 
• Termine können nicht versäumt werden 
• Keine Mahngebühren 
• Innerhalb von 6 Wochen können Sie widersprechen und ihre Bank storniert die Belastung 
• Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden 
 

Machen Sie sich die Begleichung Ihrer Rechnungen einfacher als bisher! 
 
 
 
Machen Sie sich die Begleichung Ihrer Rechnungen einfacher als 
bisher und erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung. Fordern 
Sie einfach den entsprechenden Vordruck bei uns an! 
 


